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Ministerium für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf

Regionalrat des 
Regierungsbezirks Münster 
über
Bezirksregierung Münster 
- Regionalplanungsbehörde - 
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48143 Münster

13. Änderung des Regionalplans Münsterland auf dem Gebiet der Ge
meinde Ostbevern
Veränderung der Festlegung von GIB und ASB im Rahmen eines Flä
chentausches

Bekanntmachung gemäß § 14 Satz 1 LPIG NRW
Bericht der Bezirksregierung Münster vom 9. April 2018 
Az.: 32.1.2.1 MSL-13

Mito.a. Bericht, hiereingegangen am 13. April 2018, hat die Bezirksregie
rung Münster die vom Regionalrat am 19. März 2018 aufgestellte o.g. Än
derung des Regionalplans Münsterland auf dem Gebiet der Gemeinde 
Ostbevern angezeigt. Die angezeigte Regionalplanänderung wurde ge
mäß § 19 Abs. 6 Satz 3 LPIG NRW einer Rechtsprüfung unterzogen. Die 
Rechtsprüfung hat ergeben, dass keine Einwendungen im Sinne von § 19 
Abs. 6 Satz 3 LPIG NRW erhoben werden.

Nach Mitteilung des Datums der Ausfertigung werde ich die Bekanntma
chung nach § 14 Satz 1 LPIG NRW im Gesetz- und Verordnungsblatt des 
Landes Nordrhein-Westfalen veranlassen.

Den an der Planaufstellung beteiligten Stellen im Sinne von § 5 Abs. 1 
ROG ist, sofern gegenüber diesen eine Bindungswirkung der Ziele des 
Regionalplans nach § 4 Abs. 1 ROG eintreten soll, unter Bezugnahme auf 
das Widerspruchsrecht nach § 5 Abs. 1 ROG ein Exemplar des Regional
planes in seiner bekanntgemachten Fassung zu übersenden.
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Darüber hinaus bitte um Übersendung eines Exemplars für meine Akten. 

Im Auftrag

Karin Weirich-Brämer


